
   

Mit mehr Klarheit und Akzeptanz handeln 

Dem Deutschen Bundestag kommt in einer sehr kritischen 
Phase im Kampf gegen die Corona-Pandemie erneut eine 
besondere Verantwortung zu. Die intensiven parlamentari-
schen Beratungen zum Vierten Bevölkerungsschutzgesetz 
verdeutlichen die Ernsthaftigkeit, mit der um effiziente und 
für die Bevölkerung nachvollziehbare Lösungen gerungen 
wird. Die mittlerweile in Deutschland dominante Virusvari-
ante B.1.1.7 ist nach bisherigen Erkenntnissen deutlich in-
fektiöser und verursacht offenbar schwerwiegendere 
Krankheitsverläufe. Deshalb zählt jeder Tag.  

Impftempo weiter beschleunigen 

Die COVID-19-Impfkampagne läuft in Deutschland mittler-
weile seit über hundert Tagen. Bis heute wurden insgesamt 
mehr als 22 Mio. Impfdosen verabreicht. Wir alle wissen, 
dass Impfen der Schlüssel auf dem Weg raus der Pandemie 

Die Woche im Bundestag 

ist. Wir wollen das Impftempo im engen Zusammenspiel 
von Herstellern, Bund, Ländern, Impfzentren und Haus-
ärzten dauerhaft erhöhen. Der nächste wichtige Meilen-
stein für uns ist heute erreicht: Die Erstimpfung von 20 
Prozent der deutschen Bevölkerung („jede bzw. jeder 
Fünfte“).  

„Kanzler der Einheit“ würdigen 

Mit der Errichtung einer Bundeskanzler-Helmut-Kohl-
Stiftung möchten wir einen der bedeutendsten Politiker 
des 20. Jahrhunderts ehren. Als sechster Bundeskanzler 
der Bundesrepublik Deutschland gestaltete Helmut Kohl 
maßgeblich den Prozess der Wiedervereinigung mit und 
setzte die europäische Integration entschieden fort. Un-
ser Ziel ist die Schaffung einer Bundesstiftung, um Hel-
mut Kohls politisches Erbe, sein Wirken und seine wich-
tigsten Erfolge zu veranschaulichen und zur Auseinan-
dersetzung mit ihrer historischen Bedeutung anzuregen. 
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Die kultur- und medienpolitische Sprecherin der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Elisabeth Motschmann, zur Veröffent-
lichung der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit 2021 
durch „Reporter ohne Grenzen“:    

„Gewalt und Einschüchterungen gegen Journalisten neh-
men weltweit immer mehr zu. Die CDU/CSU-Bundestags-
fraktion ruft daher die Demokraten aller Länder auf, sich für 
größeren Schutz von Medienberichterstatterinnen und 

Journalisten einzusetzen. Besonders besorgt uns, dass laut 
‚Reporter ohne Grenzen‘ die internationale Lage für die 
freie Berichterstattung schlechter denn je ist:  Noch nie gab 
es so wenige Länder, in denen RSF die Lage der Pressefrei-
heit als ‚gut‘ bewertete. Leider ist die Pressefreiheit nicht 
nur in autokratischen Regimen, sondern sogar auch in eini-
gen Ländern der Europäischen Union empfindlich bedroht. 

Auch in Deutschland erreichte die Gewalt gegen Medien-
schaffende ein größeres Ausmaß als je zuvor. Die Zahl ge-
walttätiger Angriffe gegen Journalistinnen und Journalisten 
in unserem Land hat sich verfünffacht. Vor allem die Be-
richterstattung von Demonstrationen gegen die Anti-
Corona-Maßnahmen ist leider oft zu einer erheblichen Ge-
fahr geworden. Neben der Gewalt von rechts bleibt auch 
die Gewalt von links ein ernstes Thema. Die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion hat als Reaktion auf die zunehmenden 
Repressionen gegen Medienberichterstatter im letzten 
Herbst ein Positionspapier verabschiedet. Darin fordert sie 
das Auswärtige Amt auf, sich endlich mit Nachdruck für die 
Einrichtung des Amts eines UN-Sonderbeauftragten zum 
Schutz von Journalisten einzusetzen. Auch die darin bereits 
angemahnte Verbesserung der Polizistenausbildung im Hin-
blick auf die Rechte der freien Presse muss von den Bun-
desländern endlich angegangen werden.“ 

Eintreten für die Pressefreiheit weltweite Aufgabe 

Wer Feindeslisten verbreitet, muss hart bestraft werden 

„Die Veröffentlichung von Feindeslisten im Internet sorgt 
für Angst und Schrecken bei denjenigen, die sich mit Na-
men, Adresse oder Fotos in solchen Datensammlungen 
wiederfinden. Als Konsequenz ziehen sich Betroffene, die 
sich häufig öffentlich wahrnehmbar für die Gesellschaft 
engagieren, aus dem öffentlichen Diskurs zurück. Unsere 
Demokratie aber lebt davon, dass jede und jeder seine Mei-
nung frei und öffentlich äußern darf, ohne Angst um Leib 
und Leben haben zu müssen. Ein wehrhafter Rechtsstaat 
darf es nicht dulden, dass Einzelne durch Methoden wie die 
Verbreitung von Feindeslisten mundtot gemacht werden. 
Deswegen sorgen wir dafür, dass das Verbreiten solcher 
Listen künftig hart bestraft werden kann.“  

Der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Mathias Middelberg, zum durch 
die Fraktion beschlossenen Maßnahmepaket zur Bekämp-
fung des Politischen Islamismus. 
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„Bisher stehen bei der Betrachtung des Islamismus vor al-

lem gewaltbereite Gruppierungen im Vordergrund. Mit 

dem Maßnahmenbündel, das wir mit dem Positionspapier 

verabschiedet haben, nehmen wir nun die ideologische 

Basis stärker in den Fokus. Zur nachhaltigen Bekämpfung 

des Politischen Islamismus werden wir insbesondere die 

Grundlagenforschung in diesem Bereich stärken und die 

Imam-Ausbildung in Deutschland weiter voranbringen. Auf 

der anderen Seite wollen wir mehr Transparenz bei der 

ausländischen Finanzierung von Moscheen in Deutschland 

herstellen und mögliche staatliche Kooperationen und Ver-

tragsbeziehungen mit Organisationen des Poltischen Is-

lamismus unterbinden und die Präventionsarbeit ausbauen. 

Mit diesem umfassenden strategischen Ansatz haben wir 

die Mittel an der Hand, um dem Islamismus an der Wurzel 

zu begegnen.“  

Der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Mathias Middelberg, zum durch 

die Fraktion beschlossenen Maßnahmepaket zur Bekämp-

fung des Politischen Islamismus. 

Politischen Islamismus an der Wurzel packen 

„Unsere Obst- und Gemüsebaubetriebe brauchen in der 

aktuellen Hochsaison jede helfende Hand, um unsere hoch-

wertigen regionalen Lebensmittel vom Feld auf unsere Tel-

ler zu bringen. Aussaat, Pflanzarbeiten, Pflege und Ernte 

sind arbeitsintensiv. Ohne die Unterstützung durch auslän-

dische Saisonarbeitskräfte würden zahlreiche landwirt-

schaftliche Betriebe in Deutschland in Existenznot geraten. 

Deshalb ist es so wichtig, dass der Deutsche Bundestag heu-

te die Voraussetzungen dafür schafft, die kurzfristige Be-

schäftigung von Saisonarbeitskräften in Deutschland fortzu-

führen. Die kurzfristige Beschäftigung wird befristet und 

rückwirkend zum 1. März bis 31. Oktober 2021 auf höchs-

tens 102 Arbeitstage oder vier Monate ausgeweitet. Darauf 

hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion gedrängt – mit Erfolg. 

Die neuen Regelungen sind für unsere Landwirtsfamilien 

eine deutliche Erleichterung und bieten ihnen Planungssi-

cherheit.“ 

Der agrarpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Albert Stegemann, zu einer in dieser Woche durch  

den Deutschen Bundestag beschlossenen gesetzlichen Re-

gelung, die den Einsatz von Saisonarbeitskräften insbeson-

dere in der Landwirtschaft vereinfacht.  

Einsatz von Saisonarbeitskräften gesichert 
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Zu den Verbesserungen des Fondsstandortgesetzes erklärt 

der zuständige Berichterstatter der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Fritz Güntzler:  

„Wir freuen uns, dass wir im parlamentarischen Verfahren 

noch einige Verbesserungen zum Gesetzentwurf erreichen 

konnten. Dazu gehört die Klarstellung, dass auch mittelbare 

Beteiligungen unter die steuerliche Begünstigung fallen. 

Diese Verbesserung ist von enormer praktischer Relevanz 

und sorgt für bessere Anwendungsmöglichkeiten in der 

Praxis. Mit Blick auf den Arbeitgeberwechsel bei der Mitar-

beiterkapitalbeteiligung konnten wir ermöglichen, dass der 

Arbeitgeber die Lohnsteuer des Arbeitnehmers überneh-

men kann. Damit lösen wir zwar nicht das dry income-
Problem, schaffen aber eine Entlastung für die Arbeitneh-

mer.  

Außerdem haben wir uns dafür eingesetzt, dass Entwick-

lungsförderfonds nun vernünftige aufsichtsrechtliche Rah-

menbedingungen bekommen. Mit den Entwicklungsförder-

fonds sollen private Investition in Entwicklungsländern ge-

fördert werden. Daher war es dringend notwendig, dass wir 

hier Verbesserungen erzielt haben. 

Wir von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hätten uns noch 

weitergehende Regelungen in dem Gesetzentwurf vorstel-

len können. Es ist schade, dass wir die SPD nicht davon 

überzeugen konnten, nur die Veräußerung als steuerauslö-

senden Tatbestand bei der Mitarbeiterkapitalbeteiligung 

festzulegen. Die Änderungen zur steuerlichen Behandlung 

von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen sollten daher in der 

Zukunft evaluiert werden. Wenn diese nicht zu einer ver-

mehrten Ausgabe von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen füh-

ren, müssten wir dringend nachbessern.“ 

Startup-Standort Deutschland attraktiver machen 

„Helmut Kohl hat 16 Jahre lang als Bundeskanzler die Ge-

schicke unseres Landes und Europas geprägt. Sein heraus-

ragendes Wirken soll in Erinnerung bleiben. Deshalb stellen 

wir die Weichen für eine Bundeskanzler-Helmut-Kohl-
Stiftung. Die Stiftung wird ihren Sitz in Berlin haben. Der 

Stadt, in der er so viele Spuren hinterlassen hat, die ohne 

ihn vielleicht nie Hauptstadt geworden wäre. Die Stiftung 

soll forschen und an sein Wirken für Freiheit, Einheit, Ver-

söhnung und Frieden erinnern – gerade die jungen Men-

schen.“  

Die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Gitta Connemann, zur in dieser Woche erst-

mals im Deutschen Bundestags beratenen Errichtung einer 

Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung. 

Weichen für Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung gestellt 
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Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/1972 über 
den europäischen Kodex für die elektronische Kommuni-

kation und zur Modernisierung des Telekommunikations-

rechts (Telekommunikationsmodernisierungsgesetz). Das 
Gesetz, das wir in 2./3. Lesung verabschiedeten, dient der 
Umsetzung des europäischen Telekommunikations-Kodex 
und reformiert das Telekommunikationsgesetz. Wir setzen 

damit die Mobilfunkstrategie der Bundesregierung vom 
November 2019 um und schaffen den zukünftigen Rechts-
rahmen für einen erfolgreichen Mobilfunk- und Glasfaser-
ausbau. Wir schaffen erstmals einen klaren gesetzlichen 
Auftrag für den Mobilfunkausbau. Die Bundesnetzagentur 

erhält das Ziel, entlang aller Autobahnen, Bundesstraßen, 

Landstraßen und Kreisstraßen und entlang aller Schienen-
strecken möglichst bis 2026 mindestens 4G zu gewährleis-
ten und das für alle Mobilfunkkunden durchgehend und 

unterbrechungsfrei. Damit legen wir gleichzeitig die Basis 
für einen flächendeckenden 5G-Ausbau. Wichtige Neuerun-
gen betreffen den Verbraucherschutz: Neue Festnetz- und 
Mobilfunkverträge können weiterhin eine 24monatige Ver-

tragslaufzeit enthalten. Danach sehen wir aber nun auch 
eine Regelung zur Kündigung zum Ende jedes Monats vor 
(d.h. eine monatliche Beendigungsmöglichkeit des Vertra-

ges). Daneben bleibt es bei Telekommunikationsverträgen 
bei der aktuell schon geltenden Regelung, dass die Anbieter 

auch 1-Jahres-Verträge anbieten müssen. Mit dem 
Rechtanspruch auf schnelles Internet wird erstmals eine 
Grundversorgung verpflichtend festgelegt. Wir haben ne-
ben der Mindestbandbreite, zwingend festzulegende tech-

nische Kriterien wie Latenz und Uploadrate ergänzt. Nur so 
kann sichergestellt werden, dass über diese Grundversor-
gungsanschlüsse auch stabil und ruckelfrei Homeschooling 
und Homeoffice mit Verschlüsselung realisierbar ist.  

Die Woche im Parlament  

Viertes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epi-
demischen Lage von nationaler Tragweite. In 2./3. Lesung 

beschlossen wir das 4. Bevölkerungsschutzgesetz, mit dem 
die aktuelle dritte Welle der Pandemie gebrochen sowie 
Leben und Gesundheit vieler Menschen geschützt werden 
soll. Die Ausbreitung des Coronavirus (vor allem der Virus-

variante B.1.1.7) hat sich zu einer sehr dynamischen Pande-

mie entwickelt, die bundeseinheitliche Regelungen und 
Maßnahmen zwingend notwendig macht. So kann der staat-
lichen Schutzpflicht für Leben und Gesundheit entsprochen 
werden. Zugleich stellen wir damit die Funktionsfähigkeit 

des Gesundheitssystems als überragend wichtigem Gemein-
gut und damit die bestmögliche Krankenversorgung weiter-
hin sicher. Inhaltlich werden bundeseinheitliche Standards 
für Schutzmaßnahmen in Landkreisen oder kreisfreien Städ-
ten ab einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 pro 100.000 Ein-

wohner geschaffen. Bei Überschreiten dieser sehr hohen 
Fallzahl treten Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der 
Pandemie in Kraft. Unterschreitet die Inzidenz an fünf Werk-
tagen die 100er-Schwelle, treten diese Notmaßnahmen 

außer Kraft. Damit wollen wir ein zu schnelles Ping-Pong mit 
unterschiedlichen Schutzmaßnahmen verhindern. Die mit 
der neuen Notbremse ergriffenen Maßnahmen gelten nur 
bis zum 30. Juni 2021. Damit werden die entsprechenden 

Grundrechtseingriffe sehr klar und deutlich befristet. Zu-
gleich zeigen wir Perspektive auf: Rechtsverordnungen der 
Bundesregierung etwa für die Rückgabe von Rechten insbe-

sondere an Geimpfte bedürfen der Zustimmung des Deut-
schen Bundestages und des Bundesrates. An dem Entwurf 

einer solchen Rechtsverordnung arbeitet derzeit die Bun-
desregierung. 
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geln des Abgeordnetengesetzes sollen mit diesem Gesetz, 
das wir in 1. Lesung diskutierten, deutlich verbessert wer-

den. Die bisher untergesetzlichen Verhaltensregeln werden 

darin übertragen. Ein neuer Elfter Abschnitt des Abgeordne-
tengesetzes soll die bisherigen untergesetzlichen Verhal-
tensregeln ersetzen. Hierdurch werden sämtliche Transpa-
renzregeln für Bundestagsabgeordnete rechtssicher im Ab-

geordnetengesetz verankert. 

Einsetzung einer Kommission zur Reform des Bundeswahl-
rechts und zur Modernisierung der Parlamentsarbeit. Beim 

Wahlrechtskompromiss im Sommer 2020 haben wir neben 
der schon beschlossenen Reform des Bundestagswahl-
rechts die Einsetzung einer Kommission mit unserem Koali-
tionspartner vereinbart. Die mit diesem Antrag eingesetzte 

Kommission wird sich schwerpunktmäßig mit Maßnahmen 
zur Begrenzung der Vergrößerung des Bundestages und mit 
Fragen der Reform des Wahlrechts befassen. Der Kommissi-
on gehören neun Mitglieder des Deutschen Bundestages 

und in gleicher Anzahl Sachverständige an. Die Fraktion der 

CDU/CSU benennt drei Mitglieder, die Fraktion der SPD 
zwei Mitglieder, die Fraktionen der AfD, FDP, DIE LINKE und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN je ein Mitglied. Eine angemesse-
ne Beteiligung von Bürgern an der Kommissionsarbeit wird 

sichergestellt.  

Zweites Gesetz zur Änderung des Seelotsgesetzes. Das 
Gesetz, das wir in 2./3. Lesung verabschiedeten, stärkt die 
Nachwuchsgewinnung im Bereich der Seelotsen. Hierzu 
wird ein attraktiver neuer Ausbildungsgang geschaffen. Es 

wird eine modulare Ausbildung geschaffen, die einem brei-
teren Bewerberkreis die Möglichkeit zum Erwerb der not-
wendigen Kenntnisse und Fertigkeiten eröffnet. Weitere 
Änderungen betreffen die psychologischen Eignungsbeur-

Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- 
und Jugendstärkungsgesetz). In 2./3. Lesung beschlossen 

wir ein Gesetz, das ein breites Hilfsangebot für (Pflege-)
Familien bereitstellt. Das Gesetz sieht eine bessere Koope-
ration zwischen allen wichtigen Akteuren im Kinder- und 
Jugendschutz vor und reformiert den Hilfeplan für Pflegefa-
milien. Der Anspruch auf Beratung und Förderung wird fest-

geschrieben. Auch den Kindern und Jugendlichen selbst 
kommt ein Beratungsanspruch gegenüber dem Jugendamt 
zu. Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sollen durch 
einen Stufenplan wirksamer in ihrer Eingliederung unter-
stützt werden. 

Gesetz über die Errichtung einer Bundeskanzler-Helmut-
Kohl-Stiftung. Dr. Helmut Kohl, „Kanzler der Einheit“, war 
der sechste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutsch-
land. Als einer der bedeutendsten Politiker des 20. Jahrhun-

derts gestaltete er maßgeblich den Prozess der Wiederver-
einigung. Er ergriff die Chance, welche die Deutschen in der 
DDR durch ihre Revolution, durch ihren Mut 1989 erst ge-
schaffen hatten. Die europäische Integration setzte er ent-

schieden und zum Wohle Europas und des Friedens in der 
Welt fort. In Anbetracht dieser herausragenden Lebensleis-
tung bringen wir in 1. Lesung einen Gesetzesvorschlag ein, 

um eine Bundestiftung öffentlichen Rechts zu schaffen. Die 
Stiftung wird das politische Erbe, das Wirken und die wich-

tigsten Erfolge Helmut Kohls veranschaulichen und zur Aus-
einandersetzung mit ihrer historischen Bedeutung anregen. 
Stiftungssitz soll Berlin sein. 

Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes – Verbes-
serung der Transparenzregeln für die Mitglieder des Deut-
schen Bundestages. Die parlamentarischen Transparenzre-
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Daten & Fakten 

Deutschland macht Fortschritte in der Integration. Dies 
besagt eine aktuelle Studie zur Integration von Migranten 
des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Die Hälfte aller 
Migranten erster Generation fühlten sich 2018 als Deut-
sche, von der zweiten Generation waren es sogar drei Vier-
tel der Befragten. Seit 2003 kontinuierlich angestiegen sind 
die Anteile aller Migranten erster und zweiter Generation, 
die gut auf Deutsch schreiben können, sich nicht benachtei-
ligt fühlen, einen Hochschulabschluss haben und erwerbstä-
tig sind. Zur insgesamt positiven Bilanz führen auch die Er-
gebnisse, dass 56% der Migranten erster Generation und 
77% zweiter Generation einen nicht migratorisch geprägten 
Freundeskreis haben, ein starkes Indiz für die soziale In-
tegration in die deutsche Gesellschaft. Das Gesamtbild 
muss dennoch differenziert betrachtet werden, da die In-
tegration von Zuwanderern aus EU-Staaten deutlich besser 
funktioniert, als bspw. die Integration von türkischstämmi-
gen Migranten. Einen eindeutig positiven Trend attestiert 
das IW dem Bereich der Innovation. In Deutschland wohn-
hafte Erfinder mit ausländischen Wurzeln hatten 2018 ei-
nen Anteil von 11,2% an allen in Deutschland entwickelten 
Patenten. Seit 2008 (6,6%) hat dieser Anteil jährlich um 
durchschnittlich 0,9% zugenommen. 

(Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft) 

teilung, die in der Verordnung über die seeärztliche Unter-
suchung der Seelotsen geregelt ist. 

Ein vitaler, klimastabiler Wald nutzt allen – Ökosystemleis-

tungen ausreichend honorieren. Die nachhaltig bewirt-
schafteten Wälder in Deutschland erfüllen zahlreiche Öko-
systemleistungen, die aktuell finanziell nicht honoriert wer-
den. Dies betrifft u.a. den Klima-, Wasser- und Bodenschutz, 

die Biodiversität oder gesellschaftliche Leistungen, wie bei-
spielsweise das kostenfreie Betretungsrecht des Waldes. 
Mit unserem Antrag fordern wir die Bundesregierung auf, 
diese Ökosystemleistungen auf wissenschaftlicher Grundla-
ge darzustellen und Modelle zu entwickeln, wie diese Leis-

tungen in einen Wert gesetzt werden können. Darauf 
aufbauend sollen Systeme etabliert werden, um die von den 
Wäldern erbrachten Ökosystemleistungen zu honorieren, so 
dass Waldeigentümer Anreize erhalten, diese zu schützen 

beziehungsweise auszubauen. Das Honorierungssystem soll 
möglichst so gestaltet sein, dass die finanziellen Mittel wie-
der zurück in die Entwicklung und den Erhalt von naturna-
hen und damit klimastabilen Waldökosystemen fließen. 

Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Bundes-
haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 (Nachtrags-
haushaltsgesetz 2021). Mit dem Nachtragshaushalt 2021, 
den wir in 2./3. Lesung abschließend beraten haben, soll die 
Nettokreditaufnahme des Bundes erhöht werden. Grund 

dafür ist das andauernde Pandemie-Geschehen. Von den 
60,4 Mrd. Euro zusätzlicher Nettokreditaufnahme entfallen 
49,1 Mrd. Euro auf höhere Ausgaben (Unternehmenshilfen, 
Covid-19-Vorsorge, Gesundheit, Zinsen und AKW-
Ausgleichszahlungen) sowie 11,3 Mrd. Euro auf geringere 
Einnahmen (Steuern und Bundesbankgewinn). 


